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Fünfte Verordnung des Sozialministeriums 
zur Änderung der Corona-Verordnung 

Einreise-Quarantäne

Vom 5. Juni 2020

Auf Grund von § 3a der Corona-Verordnung vom 9. Mai 
2020 (GBl. S. 266), die zuletzt durch Artikel 2 der Ver-
ordnung vom 26. Mai 2020 (GBl. S. 325) geändert wor-
den ist, in Verbindung mit § 32 Sätze 1 und 2 in Verbin-
dung mit §§ 28, 29, 30 Absatz 1 Satz 2 und 31 des Infek-
tionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Mai 
2020 (BGBl. I S. 1018) geändert worden ist, wird ver-
ordnet:

Artikel 1

§ 1 der Corona-Verordnung Einreise-Quarantäne vom 
10. April 2020 (GBl. S. 185), die zuletzt durch Verord-
nung vom 16. Mai 2020 (GBl. S. 303) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:
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1. Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
 »(1) Personen, die auf dem Land-, See-, oder Luftweg 

aus einem Staat einreisen, der laut Veröffentlichung des 
Robert Koch-Instituts nach den statistischen Auswer-
tungen und Veröffentlichungen des European Center 
for Disease Prevention and Control (ECDC) eine Neu-
infiziertenzahl im Verhältnis zur Bevölkerung von 
mehr als 50 Fällen pro 100 000 Einwohner kumulativ in 
den letzten sieben Tagen aufweist, sind verpflichtet, 
sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg 
in die eigene Häuslichkeit oder eine  andere geeignete 
Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 
14 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern. 
Den in Satz 1 genannten Personen ist es in diesem Zeit-
raum nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfan-
gen, die nicht ihrem Hausstand angehören.«.

2. Die Absätze 4 und 5 werden gestrichen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft.

stuttgart, den 5. Juni 2020 Lucha

Anmerkung: Die Verordnung wurde am 5. Juni 2020 
durch öffentliche Bekanntmachung des Sozialministe
riums notverkündet gemäß § 4 Satz 1 des Verkündungs
gesetzes und trat damit gemäß Artikel 2 der Verordnung 
am 6. Juni 2020 in Kraft.


